
Blickpunkt Öffentlicher Sektor Mai 2024

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

auch im Mai haben wir mit unserem aktuellen "Blickpunkt Öffentlicher
Sektor" verschiedene Informationen, die für die Praxis der Öffentlichen
Hand von Relevanz sind, für Sie zusammengestellt.

In diesem "Blickpunkt" steht die beabsichtigte Novellierung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes im Fokus, mit dem sich  
Dr. Sebastian Kroll befasst. Das Wissenschaftszeitvertragsgesetz ist für
Wissenschafts- und Forschungseinrichtungen von großer Bedeutung.
Angesichts der beabsichtigten Änderungen sollten sich die Einrichtungen,
die wissenschaftliches oder künstlerisches Personal auf Grundlage des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes beschäftigen, frühzeitig mit den
beabsichtigten Änderungen auseinandersetzen.

Zudem beleuchten wir unter anderem den Rechtsrahmen der
kommunalen Wärmeplanung sowie die angestrebte Digitalisierung der
Verwaltung im Rahmen des OZG 2.0. 

Die zunehmende Digitalisierung des Öffentlichen Sektors wird auch
Thema unseres diesjährigen "Tags der Öffentlichen Hand" sein. Sie finden
unten einen Hinweis auf diese Veranstaltung, die Sie sich gerne schon im
Kalender vormerken können.
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Wir wünschen Ihnen auch für diesen "Blickpunkt" eine erkenntnisreiche
Lektüre.

Falls Sie Fragen oder Anregungen haben, melden Sie sich bitte gerne bei
uns.

Freundliche Grüße

Hans Georg Neumeier 
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Verwaltungsrecht 
Public Sector 
vCard

Dr. Sebastian Kroll 
Rechtsanwalt, Fachanwalt
für Arbeitsrecht 
Public Sector 
vCard

Themen

TOP-THEMA 
Bundesregierung beabsichtigt Novellierung des
Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 

ARBEITSRECHT 
1. Ausschreibung einer befristeten Stelle als Organisationsentscheidung
2. Trotz Auslauf der Strompreisbremse: Bonusverbot bleibt aktuell

DIGITALISIERUNG 
Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung 

ENERGIE 
Das Wärmeplanungsgesetz - der neue Rechtsrahmen für die kommunale 
Wärmeplanung

STEUERRECHT 
Weg frei für die „echte“ E-Rechnung 

ÜBER DEN TELLERRAND
Gastbeitrag: Die Preisänderungsklausel im öffentlichen Vergabeverfahren 
nach italienischem Recht
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12.-13.
November 

Tag der öffentlichen Hand - 
Forum zu KI & Compliance
ADVANT Beiten München  
14:00 Uhr (12.11.) bis 12:30 Uhr (13.11.)
Für die Veranstaltung fällt eine Teilnahmegebühr an. 

Outlook Kalendereintrag >>>

speichern

Weitere Veranstaltungen zu verschiedenen Themen finden Sie auf unserer
Webseite:

Veranstaltungen

Ihre ADVANT Beiten Experten des Public Sector

Weitere Informationen zu unserer Expertise rund um die
Öffentliche Hand finden Sie auf unserer Webseite:

Public Sector

Termine
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Weitere Informationen zu unserer Expertise rund um die
Öffentliche Hand finden Sie auf unserer Webseite:

Public Sector

Termine

Februar &
März

Arbeitsrechtliche 
Frühstücksseminare Q1/2024
verschiedene Standorte | 08:00 - 11:00 Uhr

Einladung

Weitere Veranstaltungen zu verschiedenen Themen finden Sie auf unserer
Webseite:

Veranstaltungen
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Hans Georg Neumeier 
Dr. Sebastian Kroll
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TOP-THEMA
Bundesregierung beabsichtigt Novellierung
des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes 

Nach Inkrafttreten des Wissenschaftszeitvertragsgesetzes (WissZeitVG)
im Jahr 2007 und dessen Novellierung im Jahr 2016 beabsichtigt die
Bundesregierung nach Auswertung der Evaluation des Gesetzes eine
weitere Reform. Das Sonderbefristungsrecht für
Wissenschaftseinrichtungen soll unter Berücksichtigung spezifischer
Gegebenheiten des Wissenschaftssystems weiterentwickelt werden. Auch
in Zukunft müssten Absolventengenerationen vergleichbare Chancen auf
eine langfristige Karriere in der Wissenschaft eröffnet werden, die
internationale Anschlussfähigkeit des Wissenschaftssystems sichergestellt
und die Handlungsfähigkeit der Hochschulen und
Forschungseinrichtungen gewährleistet sein. Durch die weitere
Novellierung des WissZeitVG beabsichtigt die Bundesregierung ein hohes
Maß an Verlässlichkeit, Planbarkeit und Transparenz für Wissenschaftler.

Verschärfung der Qualifizierungsbefristung

Die Novellierung des WissZeitVG bezieht sich insbesondere auf die
Qualifizierungsbefristung nach § 2 Abs. 1 sowie die Drittmittelbefristung
nach § 2 Abs. 2 WissZeitVG.

Für die Qualifizierungsbefristung ist eine Mindestvertragslaufzeit in der
Qualifizierungsphase vor der Promotion von in der Regel 3 Jahren
vorgesehen. Nach abgeschlossener Promotion sollen Erstverträge eine
Laufzeit von mindestens 2 Jahren haben. Von den regelhaften
Mindestvertragslaufzeiten soll nur in begründeten Ausnahmefällen
abgewichen werden können. Weiter beabsichtigt die Bundesregierung für
die Qualifizierungsphase nach abgeschlossener Promotion eine Absenkung
der zulässigen Höchstbefristungsdauer zur Qualifizierung auf 4 Jahre,
wobei sich dieser Zeitraum wie bisher um nicht ausgeschöpfte
Befristungszeiten aus der Qualifizierungsphase vor der Promotion
verlängert; dies soll auch für den Bereich der Medizin gelten. Eine weitere
Befristung von 2 Jahren soll zulässig sein, wenn mit dem Wissenschaftler
eine Zielvereinbarung über die bis spätestens zum Ablauf der Befristung
zu erreichenden wissenschaftlichen oder künstlerischen Leistungen
getroffen und ihm verbindlich zugesagt wird, spätestens nach Ablauf der
Befristung einen unbefristeten Vertrag zu erhalten, wenn er die

5



Zielvereinbarung erfüllt. Weiter soll eine Qualifizierungsbefristung nach 
§ 2 Abs. 1 WissZeitVG nur zulässig sein, wenn die Arbeitszeit mindestens
ein Viertel der regelmäßigen Arbeitszeit beträgt.

Beschränkung der Drittmittelbefristung

Die Qualifizierungsbefristung beabsichtigt die Bundesregierung
einzugrenzen, indem ein verbindlicher Vorrang der
Qualifizierungsbefristung vor der Drittmittelbefristung gelten soll.

Weitere Änderungsabsichten

Hierneben sind weitere Änderungen geplant. Studentische Beschäftigte
sollen künftig bis zu 8 statt bisher 6 Jahren befristet beschäftigt werden
können. Die Tarifparteien sollen die Möglichkeit erhalten, Regelungen zur
Anzahl der zulässigen Verlängerungen nach § 2 Abs. 1 und 2 WissZeitVG
zu treffen, abweichende Mindestvertragslaufzeiten nach § 2 Abs. 1 und  
§ 6 WissZeitVG zu regeln, den Mindestumfang der Arbeitszeit bei
befristeten Arbeitsverhältnissen nach § 2 Abs. 1 WissZeitVG festzulegen
und den Katalog der vertragsverlängernden Sachverhalte nach
§ 2 Abs. 5 S. 1 WissZeitVG zu erweitern. Auch das Gesetz über befristete
Arbeitsverträge mit Ärzten in der Weiterbildung soll u.a. dahingehend
geändert werden, dass der Vorrang des WissZeitVG aufgehoben und ein
Zitiergebot eingefügt wird, wie es in § 2 Abs. 4 WissZeitVG enthalten ist.

Was ist zu tun?

Der Gesetzentwurf muss nach dem Beschluss des Bundeskabinetts das 
Gesetzgebungsverfahren im Bundestag und Bundesrat durchlaufen. Dies 
sollte beobachtet werden. Sodann sollte die eigene Befristungspraxis mit 
Blick auf die Inhalte des zu erwartenden WissZeitVG auf Aktualität und 
Anpassungsbedarf überprüft werden. Das novellierte Gesetz soll 6 Monate 
nach Verkündung in Kraft treten, um den Wissenschaftseinrichtungen eine 
mehrmonatige Übergangszeit zu gewähren, damit diese ihre 
Befristungspraxis anpassen können.

Laufende Befristungen sollen von den Neuregelungen unberührt bleiben.

Dr. Sebastian Kroll
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Arbeitsrecht
vCard
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Arbeitsrecht
Ausschreibung einer befristeten Stelle als
Organisationsentscheidung

Bundesarbeitsgericht vom 29.02.2024 – 8 AZR 187/23

Entscheidet sich ein öffentlicher Arbeitgeber, eine Stelle befristet
auszuschreiben und in die Bewerberauswahl nur solche Bewerber
einzubeziehen, bei denen nicht die naheliegende Möglichkeit besteht,
dass eine weitere Sachgrundbefristung des Arbeitsverhältnisses einen
institutionellen Rechtsmissbrauch darstellt, so gehört dies zu der dem
Auswahlverfahren nach Art. 33 Abs. 2 GG vorgelagerten
Organisationsentscheidung. Ein öffentlicher Arbeitgeber muss sich bei
Ausübung seines Organisationsermessens nicht dem Risiko eines
institutionellen Rechtsmissbrauchs aussetzen.

Sachverhalt

Die Parteien streiten darüber, ob ein Bewerber, der von einem
Auswahlverfahren ausgeschlossen wurde, weil er nicht ein weiteres Mal
mit Sachgrund befristet angestellt werden könnte, ohne dass der
Arbeitgeber sich des Risikos einer unwirksamen Befristung infolge eines
institutionellen Rechtsmissbrauchs aussetzt, auf der ausgeschriebenen
Stelle eingesetzt werden muss.

Die Entscheidung

Das Bundesarbeitsgericht (BAG) hat einen Anspruch auf Übertragung der
begehrten Stelle abgelehnt, weil die Voraussetzungen hierfür gemäß  
Art. 33 Abs. 2 GG nicht vorlägen.

Der Arbeitgeber durfte den klagenden Bewerber von der Auswahl für die
ausgeschriebene Stelle ausnehmen, weil bei ihm im Fall des Abschlusses
eines weiteren befristeten Arbeitsverhältnisses die naheliegende
Möglichkeit bestanden hätte, dass die Befristung wegen eines
institutionellen Rechtsmissbrauchs unwirksam wäre. Das BAG grenzt die
Organisationsentscheidung von dem eigentlichen Auswahlverfahren ab
und ordnet die vorliegende Entscheidung dem Organisationsermessen des
öffentlichen Arbeitgebers zu. Es lägen auch keine besonderen Umstände
vor, die die Organisationsentscheidung unsachlich erscheinen lassen. Die
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Entscheidung sei auch hinreichend dokumentiert. In der Gesamtschau
von Stellenausschreibung und begründeter Absage bestehe nicht die
Gefahr der nachträglichen Veränderung der Grundlagen der
Auswahlentscheidung zulasten des Bewerbers.

Weiter führt das BAG unter Berücksichtigung der Rechtsprechung zum
institutionellen Rechtsmissbrauch aus, dass in der vorliegenden
Konstellation die naheliegende Möglichkeit bestünde, dass die Befristung
eines weiteren Arbeitsverhältnisses mit dem klagenden Bewerber die
Schwelle zum Rechtsmissbrauch überschreiten könnte.

Im Ergebnis habe der öffentliche Arbeitgeber den Bewerber daher auf
Grundlage der getroffenen Organisationsentscheidung nicht in die
Auswahl einbeziehen müssen.

Praxisrelevanz

Die Abgrenzung zwischen der Organisationsentscheidung und der sich
anschließenden Bewerberauswahl ist zu begrüßen. Öffentliche
Arbeitgeber, die gemäß Art. 20 Abs. 3 GG an Gesetz und Recht gebunden
sind, müssen sich nicht sehenden Auges dem Risiko einer wegen
institutionellen Rechtsmissbrauchs unwirksamen Befristung aussetzen und
insofern rechtwidrig handeln. Durch eine entsprechende
Organisationsentscheidung kann eine objektiv kritische weitere Befristung
von vornherein verhindert werden.

Um sich im Fall einer Klage durch einen nicht berücksichtigten Bewerber
verteidigen zu können, ist zu empfehlen, die Organisationsentscheidung
neben ihrer konsequenten Durchsetzung so zu dokumentieren, dass eine
nachträgliche Veränderung der Auswahlgrundlagen zulasten eines
Bewerbers ausgeschlossen ist. Dies gilt ebenso für die ernsthafte
naheliegende Möglichkeit eines institutionellen Rechtsmissbrauchs im Fall
eines weiteren befristeten Vertragsschlusses mit einem Bewerber.

Dr. Sebastian Kroll
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
vCard
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Arbeitsrecht
Trotz Auslauf der Strompreisbremse:
Bonusverbot bleibt aktuell

Die Energiepreisbremsen wurden über das Jahr 2023 hinaus nicht 
verlängert. Daher erhalten Unternehmen seit dem 1. Januar 2024 keine 
Entlastungen nach dem Strompreisbremsengesetz (StromPBG) und dem 
Erdgas-Wärme-Preisbremsengesetz (EWPBG) mehr. Damit endete zugleich 
das Verbot, Boni an Mitglieder der Geschäftsleitung und von 
Aufsichtsgremien zu zahlen. Das für das zurückliegende Jahr 2023 
geltende Bonusverbot ist damit jedoch noch nicht vom Tisch.

Der Bund hatte Ende 2022 entschieden, neben den Entlastungen für 
Verbraucherinnen und Verbraucher auch Unternehmen bei den 
Energiekosten zu unterstützen. Im Gegenzug sollten die Unternehmen, die 
staatliche Hilfen in Anspruch nahmen, ihren Geschäftsführern, Vorstands- 
und Aufsichtsratsmitgliedern keine Boni für 2023 gewähren.

Das Bonusverbot war an das Überschreiten von zwei Schwellenwerten 
geknüpft. Unternehmen, die mehr als EUR 25 Mio. als Entlastungssumme 
bezogen, durften den Leitungs- und Aufsichtspersonen keine Boni 
gewähren, die nach dem 1. Dezember 2022 beschlossen und vereinbart 
wurden. Vorher vereinbarte Boni waren unschädlich. Für Unternehmen, die 
mehr als EUR 50 Mio. als Entlastungssumme bezogen haben, galten 
strengere Maßstäbe. Diese Unternehmen durften für 2023 überhaupt keine 
Boni vereinbaren und auszahlen. Auf den Zeitpunkt der Vereinbarung der 
Bonuszahlung kam es bei einem Überschreiten der  50-Millionen-Euro-
Grenze nicht an.

Achtung: Staatliche Hilfen im Konzernverbund folgen eigenen 
Regeln

Das Bonusverbot in § 37a StromPBG und § 29a EWPBG betraf vor allem 
energieintensive Unternehmen. Zudem wurden die Schwellenwerte sehr 
schnell innerhalb von Konzernverbunden überschritten. Die gesetzlichen 
Regelungen stellten zwar bei der Berechnung im ersten Schritt auf den 
jeweiligen Rechtsträger – also die einzelne Mutter- oder 
Tochtergesellschaft – ab. Bei verbundenen Unternehmen war jedoch stets 
zu prüfen, ob alle Unternehmen einschließlich der Muttergesellschaft den 
Schwellenwert von EUR 25 bzw. 50 Mio. überschritten haben. Bei der 
Berechnung der Entlastungssumme wurden zudem Entlastungsbeträge 
nach weiteren gesetzlichen Regelungen einbezogen. Im Gesundheitswesen 
spielten beispielsweise die Ausgleichszahlungen nach
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§ 26f Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) eine wichtige Rolle.

Bonusverbot: Was zählt(e) mit?

Der Gesetzgeber hatte das Bonusverbot sehr weitgehend ausgestaltet. Zu 
den Boni zählten variable Vergütungsbestandteile jeder Art. Deshalb fielen 
auch freiwillige Sonderzahlungen und nicht gebotene Abfindungen 
darunter. Zudem wurde die Grundvergütung für Geschäftsführerinnen und 
Geschäftsführer für 2023 auf dem Stand vor dem 1. Dezember 2022 
eingefroren. Nur die Gewährung eines Inflationsausgleichs war zulässig. 
In persönlicher Hinsicht beschränkte sich der staatlich angeordnete 
Verzicht auf die "Mitglieder der Geschäftsleitung des Unternehmens sowie 
Mitglieder von gesellschaftsrechtlichen Aufsichtsorganen des 
Unternehmens". Dabei handelt es sich in erster Linie um 
Geschäftsführerinnen und Geschäftsführer sowie die Mitglieder des 
Vorstands. Nicht vom Bonusverbot umfasst wurden hingegen leitende 
Angestellte, Prokuristen sowie sonstige Führungskräfte.

Energiepreisbremse wohl kein Verbotsgesetz

Nicht geklärt ist die Frage, ob die vom Gesetzgeber als "Bonusverbot" 
bezeichneten Regelungen in § 37a StromPBG und § 29a EWPBG ein 
Verbotsgesetz im Sinne des § 134 BGB darstellen. Daraus könnte sich die 
Frage ergeben, ob Geschäftsleitungen und Mitglieder von 
Aufsichtsgremien auf Bonusauszahlungen für 2023 bestehen bzw. für 
2023 erhaltene Boni behalten dürfen. Die Regelungen in § 37a StromPBG 
und § 29a EWPBG ordnen nämlich nicht ausdrücklich die zivilrechtliche 
Unwirksamkeit von Bonusvereinbarungen an. Aus arbeitsrechtlicher Sicht 
spricht daher einiges dafür, dass entsprechende Zahlungsklagen gegen die 
Unternehmen Erfolg haben könnten.

Vorsicht: Rückforderungen der Entlastungsbeträge denkbar

Nachdem die Energiepreisbremsen ausgelaufen sind, rückt zunehmend die 
Frage in den Mittelpunkt, was bei Verstößen gegen das Bonusverbot 
passiert.

Zuletzt ist das Thema Bonusverbote vor allem bei den Prüfungen der 
Wirtschaftsprüfer (für 2023) in den Blickpunkt geraten. Hier wurde 
geschaut, welche Entlastungssummen Unternehmen erhalten haben und 
wie mit den Anforderungen des Gesetzgebers umgegangen wurde. Für die 
Zukunft sind zudem Prüfungen aus vergaberechtlicher Sicht zu erwarten. 
Vergleichbar mit den Coronahilfen werden im Nachgang zur kurzfristigen 
Bereitstellung der staatlichen Unterstützung die Prüfbehörden nach und
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nach aktiv und werden sich die Handhabung der Bonusverbote durch die
Unternehmen genauer anschauen.

Wenn die Prüfbehörden fündig werden, zählt es zu den ungelösten Fragen
beim Thema Bonusverbote, in welchem Umfang Unternehmen
Entlastungsbeträge möglicherweise zurückzahlen müssen. Aus Sicht des
Vergaberechts liegt es nahe, Unternehmen bei einem Verstoß die volle
Rückzahlung der vom Staat erhaltenen Entlastungsbeträge aufzuerlegen.
Der Wortlaut des Gesetzes in § 37a Abs. 9 StromPBG und  
§ 29a Abs. 9 EWPBG lässt in diesem Punkt jedoch vieles offen: Demnach
hat die Prüfbehörde die EUR 25 Mio. oder EUR 50 Mio. übersteigenden
Entlastungsbeträge vom Unternehmen zurückzufordern, soweit (!) die
Regelungen zum Bonusverbot nicht eingehalten wurden.

Dies heißt zunächst, dass nur der Teil der Entlastungsbeträge
zurückgefordert werden kann, der über die gewährten EUR 25 oder 50
Mio. hinausgeht. Unter den Schwellenwerten liegende Entlastungsbeträge
sind demnach von einer Rückforderung ausgenommen. Hat ein
Unternehmen z.B. EUR 49 Mio. als Entlastungsbetrag erhalten, können
max. EUR 24 Mio. zurückgefordert werden.

Die Rückforderungsnormen lassen zudem eine Beschränkung möglicher
Rückforderungen auf die – entgegen dem Bonusverbot – ausgezahlten
Boni zu. Rückforderungen durch die Prüfbehörden sollen demnach nur in
dem Umfang erfolgen, soweit (!) die Regelungen zum Bonusverbot nicht
eingehalten worden sind.

Praxistipp

Auch wenn die Energiepreisbremsen und das Bonusverbot für 2023 zum
31. Dezember des letzten Jahres ausgelaufen sind, bleibt das Thema
relevant. Zum einen dürften die im Jahr 2023 "verbotenen" Boni auch
nicht nachträglich ausgezahlt werden. Zum anderen sind zahlreiche
Punkte rund um die Ausgestaltung der Verbote rechtlich ungelöst und
gerichtlich nicht entschieden. Im Mittelpunkt der jetzigen Diskussionen
zum Bonusverbot steht vor allem die mögliche Rückzahlung der
Entlastungsbeträge. Hier sollten Unternehmen detailliert prüfen, welchen
Anforderungen sie tatsächlich unterlagen und in welchem Umfang eine
Rückzahlung ggfs. geboten ist.

Michael Riedel
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Arbeitsrecht
vCard
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Digitalisierung
Auf dem Weg zur digitalen Verwaltung 

Die Verabschiedung des Gesetzes zur Änderung des
Onlinezugangsgesetzes sowie weiterer Vorschriften zur Digitalisierung der
Verwaltung (OZGÄndG bzw. auch OZG 2.0) durch den Deutschen
Bundestag am 23. Februar 2024 ist ein bedeutender Schritt in Richtung
einer digitalisierten Verwaltung. Das OZG 2.0 wird vom
Bundesministerium des Innern und für Heimat (BMI) als das „größte
Projekt zur Modernisierung der Verwaltung“ bezeichnet und zielt darauf
ab, einheitliche Standards und offene Schnittstellen zu etablieren, um die
Verwaltungsdigitalisierung voranzutreiben. Geändert werden dabei auch
das E-Government-Gesetz des Bundes sowie das IT-Netzgesetz.

Mehr Flexibilität für Unternehmen

Unternehmen und andere juristische Personen sollen durch das OZG 2.0
von mehr Flexibilität und Effizienz profitieren. Die Einführung eines
digitalen Organisationskontos soll die Abwicklung von
Verwaltungsdienstleistungen erleichtern, während die schrittweise
Umstellung auf „Digital Only“-Verwaltungsverfahren Effizienzsteigerungen
und Kosteneinsparungen ermöglichen soll. Gemäß § 1a Absatz 1 des
Gesetzentwurfs sollen Verwaltungsleistungen spätestens nach fünf Jahren
ausschließlich elektronisch angeboten werden. Über das
Organisationskonto sollen Unternehmen sämtliche digitale
Verwaltungsleistungen zentral steuern und abwickeln können, so geregelt
in § 2 Absatz 5 des Entwurfs.

Offene Schnittstellen und Standards

Offene Schnittstellen und Standards stehen im Mittelpunkt des OZG 2.0.
Künftig sollen bei der Digitalisierung von Verwaltungsleistungen durch
Bund, Länder und Kommunen einheitliche IT-Standards zur Anwendung
kommen. Dafür sollen innerhalb der nächsten zwei Jahre vom Bund
einheitliche technische Vorgaben geschaffen werden. In dem neu
eingefügten § 4 Absatz 3 des Entwurfs wird geregelt, dass verstärkt
Open-Source-Lösungen zum Einsatz kommen sollen. Dies soll die
Transparenz und Sicherheit der verwendeten Software erhöhen sowie die
Möglichkeit schaffen, den Quellcode neuer Softwarelösungen zu
überprüfen und zu verbessern.
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Einheitliche Digitalisierung

Das OZG 2.0 verfolgt das Ziel eine einheitliche Digitalisierung der 
Verwaltungsprozesse herzustellen, die von der Antragstellung bis zum 
Bescheid medienbruchfrei verläuft. Gemäß § 6 des E-Government-
Gesetzes soll die Ende-zu-Ende-Digitalisierung im Bund zum Standard 
werden.

Neuerungen für Bürgerinnen und Bürger

Das OZG 2.0 führt zudem verschiedene Neuerungen für Bürgerinnen und 
Bürger ein, die die elektronische Kommunikation mit den Behörden 
erleichtern sollen. Dafür sieht § 3 Absatz 1 des Entwurfs die 
Bereitstellung eines zentralen Bürgerkontos – die Bund-ID – vor, das die 
digitale Identifizierung und Antragstellung ermöglichen soll. Die 
Implementierung eines digitalen Postfachs soll, laut Begründungstext, die 
Kommunikation mit Behörden verbessern und den Empfang von 
Bescheiden ermöglichen. Bisher war bei jeder Anmeldung eine 
Identifikation mit dem elektronischen Personalausweis erforderlich. 
Künftig soll dies nur noch bei der ersten Anmeldung notwendig sein.

Das OZG 2.0 erweitert auch die elektronischen Bezahlmöglichkeiten für 
Bürgerinnen und Bürger. Behörden bieten nun mehrere Zahlungswege an, 
neben Kredit- und Debitkarten auch digitale Zahlungsformen wie PayPal 
und Apple Pay.

In den neu gefassten §§ 5 und 5a des E-Government-Gesetzes wird das 
Once-Only-Prinzip umgesetzt. Die Neuregelung legt fest, dass Nachweise 
für Anträge – zum Beispiel eine Geburtsurkunde – elektronisch bei den 
zuständigen Behörden abgerufen werden können. Bürger und 
Unternehmen sollen dadurch nicht wiederholt dieselben Dokumente bei 
verschiedenen Behörden vorlegen müssen.

Das sogenannte Datenschutzcockpit i. S. d. § 10 des OZG 2.0 soll es den 
Bürgerinnen und Bürgern dabei ermöglichen, in einem zentralen 
Dashboard alle Datenzugriffe von Behörden einzusehen. Auf diese Weise 
können sie jederzeit nachvollziehen, welche personenbezogenen Daten 
von den Behörden abgerufen wurden.
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Einklagbarer Rechtsanspruch

Ab dem Jahr 2028 soll ein einklagbarer Anspruch auf den elektronischen 
Zugang zu Verwaltungsleistungen bestehen. Schadensersatz- oder 
Entschädigungsansprüche gehen damit jedoch nicht einher.

Defizite und Ausblik

Trotz der vielen positiven Aspekte, die das OZG 2.0 mit sich bringt, gibt es 
auch kritische Stimmen, die auf bestehende Defizite hinweisen. Kritisiert 
wird vor allem dessen Unverbindlichkeit und das Fehlen konkreter Fristen 
für die Umsetzung der Digitalisierungsschritte. Zudem liegt die 
Zuständigkeit dafür, die offenen Standards und Schnittstellen zur 
Verfügung zu stellen, allein beim BMI. Die erfolgreiche Umsetzung des 
OZG 2.0 hängt daher maßgeblich von dessen Ressourcen und politischen 
Leitlinien ab. Es bedarf einer konsequenten, nachhaltigen 
Umsetzungsstrategie auch über die Zuständigkeitsgrenzen zwischen Bund 
und Ländern hinweg, um die Potenziale der Verwaltungsdigitalisierung voll 
ausschöpfen zu können.

Dennoch markiert das OZG 2.0 einen weiteren Schritt auf dem Weg zu 
einer modernen und digitalen Verwaltung in Deutschland. Es verspricht 
eine erleichterte Interaktion zwischen Bürgern, Unternehmen und 
Behörden sowie eine effizientere und transparentere Verwaltung. 
Inwieweit das Gesetz in der jetzt geplanten Fassung allerdings in Kraft 
tritt, hängt auch maßgeblich von den Ländern ab. Nach der Ablehnung im 
Bundesrat im März 2024, hat die Bundesregierung am 10. April 2024 den 
Vermittlungsausschuss angerufen. Welche Änderungen sich hierdurch 
ergeben, bleibt abzuwarten. Unternehmen und insbesondere auch 
Kommunen sollten die weitere Entwicklung des Gesetzentwurfs daher 
genau beobachten und sich mit den neuen gesetzlichen Möglichkeiten wie 
beispielsweise dem Digital-Only-Verfahren und dem Once-Only-Prinzip 
frühzeitig beschäftigen.

Christopher Theis
Rechtsanwalt, Fachanwalt für Vergaberecht
vCard
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Energie
Das Wärmeplanungsgesetz - der neue
Rechtsrahmen für die kommunale
Wärmeplanung 

Nach eingehender Beratung ist das Gesetz für die Wärmeplanung und zur
Dekarbonisierung der Wärmenetze (Wärmeplanungsgesetz - WPG) zum
1. Januar 2024 in Kraft getreten. Hiermit ist erstmalig eine gesetzliche
Grundlage für die Einführung einer verbindlichen und systematischen
Einführung einer flächendeckenden Wärmeplanung geschaffen worden.
Ziel des WPG ist es, einen wesentlichen Beitrag zur treibhausgasneutralen
Wärmeversorgung bis spätestens zum Jahr 2045 zu schaffen. Die
Errichtung und der Betrieb der Anlagen zur Erzeugung von Wärme aus
erneuerbaren Energien, die in ein Wärmenetz gespeist wird, liegen dabei
nach § 2 Abs. 3 WPG im überragenden öffentlichen Interesse und dienen
der öffentlichen Sicherheit.

Pflichten und Adressaten des WPG

Mit dem WPG wird den Bundesländern die Aufgabe der Durchführung
einer Wärmeplanung für ihr Hoheitsgebiet verpflichtend auferlegt. Die
Bundesländer können diese Pflicht auf Rechtsträger ihres Hoheitsgebiets
beziehungsweise auf eine zuständige Verwaltungseinheit übertragen. Der
Bund gibt mit dem WPG den Rahmen vor, der möglichst viel Flexibilität
und Gestaltungsfreiheit bei der Durchführung der Wärmeplanung sowie
der Erstellung von Wärmeplänen belässt. Denn es geht darum, auf lokaler
Ebene realistische und wirtschaftliche Transformationspfade zur
treibhausgasneutralen Wärmeversorgung zu entwickeln und anschließend
mit den Akteuren vor Ort umzusetzen. Insoweit haben die Pflichten des
WPG zwei verschiedene Adressaten: zum einen richtet sich Teil 2  
(§§ 4 bis 28 WPG) unmittelbar an die Länder und deren
"planungsverantwortliche Stellen" und zum anderen richtet sich Teil 3
(§§ 29 bis 32 WPG) an die Betreiber von Wärmenetzen.
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Wesentliche Inhalte und Stichtage des WPG  

Für das Gebiet aller Bundesländer sind gem. § 4 Abs. 1 WPG Wärmepläne 
anhand des WPG zu erstellen. Die Durchführung der Wärmeplanung 
nach dem WPG umfasst den Beschluss oder die Entscheidung der 
planungsverantwortlichen Stellen über die Durchführung der

Wärmeplanung, die Eignungsprüfung, die Bestandsanalyse, die 
Potentialanalyse, die Entwicklung und Beschreibung eines Zielszenarios, 
die Einteilung des beplanten Gebietes in voraussichtliche 
Wärmeversorgungsgebiete sowie die Darstellung der Versorgungsarten 
und die Entwicklung einer Umsetzungsstrategie mit konkreten 
Umsetzungsmaßnahmen. Die planungsverantwortliche Stelle fasst die 
wesentlichen Ergebnisse der Wärmeplanung im Wärmeplan zusammen
(Anlage 2 des WPG beschreibt die Darstellungen im Wärmeplan).

Der Wärmeplan ist für Gemeinden, in denen zum Stichtag des 1. Januar 
2024 mehr als 100.000 Einwohner gemeldet sind, bis zum Ablauf des  30. 
Juni 2026, für Gemeinden, in denen unter 100.000 Einwohner gemeldet 
sind, bis zum 30. Juni 2028 zu erstellen. Sofern bestehende 
Gemeindegebiete zum Stichtag unter 10.000 Einwohnern haben, können 
sie sich gem. § 4 Abs. 3 WPG im Rahmen des sog. "Konvoi-Verfahren" zur 
gemeinsamen Wärmeplanung zusammenschließen. Gute Nachrichten gibt 
es für die Länder, die bereits vor dem Inkrafttreten des Gesetzes oder 
spätestens bis zum Ablauf der Fristen aus § 4 Abs. 2 WPG Wärmepläne 
aufgestellt haben: diese werden gem. § 5 Abs. 1 WPG anerkannt und 
bleiben wirksam. Auch für den Fall, dass für ein Gebiet zum 1. Januar 
2024 keine landesrechtliche Regelung besteht, aber ein Beschluss zur 
Erstellung eines Wärmeplans, der im Wesentlichen mit den Anforderungen 
des WPG vergleichbar ist und bis zum 1. Juli 2026 erstellt und 
veröffentlicht wird, vorliegt, bleibt dieser gem. § 5 Abs. 2 WPG wirksam.

Grundsätzlich soll der Anteil von Wärme aus erneuerbaren Energien, 
aus unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination hieraus an 
der jährlichen Nettowärmeerzeugung in Wärmenetzen im bundesweiten 
Mittel ab dem 1. Januar 2030 50 Prozent betragen. Zudem wird in  
§ 29 Abs. 1 WPG festgeschrieben, dass die jährliche
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Nettowärmeerzeugung in allen Wärmenetzen ab dem 1. Januar 2030 zu 
mindestens 30 Prozent, ab dem 1. Januar 2040 sogar zu mindestens
80 Prozent, aus erneuerbaren Energien, unvermeidbarer Abwärme oder 
einer Kombination daraus erfolgen muss. Bei den Anforderungen an neue 
Wärmenetze kommt das Gesetz den Betreibern im Vergleich mit dem 
Referentenentwurf entgegen: Die Vorgabe aus § 30 Abs. 1 WPG, dass 
mindestens 65 Prozent der Nettowärmeerzeugung auf erneuerbaren 
Energien, unvermeidbarer Abwärme oder einer Kombination daraus 
basieren, ist nunmehr erst zum 1. März 2025 – nicht bereits zum
1. Januar 2024 – zu erfüllen.

Die Querverbindung zum GEG

Durch die umstrittene Novelle des Gebäudeenergiegesetzes ("GEG") –
allgemein besser bekannt als "Heizungsgesetz" – und der in § 71 GEG 
enthaltenen Verpflichtung für Gebäudeeigentümer, dass 65% der durch 
Heizungsanlagen bereitgestellten Wärme durch erneuerbare Energien oder 
unvermeidbare Abwärme erzeugt werden müssen (sog. 65%-EE-Vorgabe) 
erlangt das WPG als eine Art Gegenstück besondere Bedeutung. Allen 
voran gilt die 65%-EE-Vorgabe gem. § 71 Abs. 8 GEG erst ab dem 
Zeitpunkt, in dem die Frist zur Fertigstellung der kommunalen 
Wärmeplanung endet. Wird ein Gebiet jedoch noch vor Ablauf dieser Frist 
als Gebiet zum Neu- oder Ausbau von Wärmenetzen oder als 
Wasserstoffnetzausbaugebiet nach § 26 WPG ausgewiesen, so gilt die 
65%-EE-Vorgabe bereits einen Monat nach der entsprechenden 
Bekanntgabe. Darüber hinaus existieren noch spezifische Vernetzungen 
durch Vorschriften wie § 71 Abs. 3 S. 1 Nr. 1 i.V.m. § 71b GEG, wonach 
die Vorgabe als erfüllt gilt, wenn ein Gebäudeeigentümer seinen 
Wärmebedarf durch Anschluss an ein Wärmenetz deckt. Insgesamt 
berührt die Wärmeplanung die Belange von Bürgern nicht unmittelbar, 
obwohl diese auch am Prozess der Wärmeplanung teilnehmen können
(vgl. § 7 WPG), sondern bietet ihnen vielmehr eine Grundlage zur Planung 
von Investitionen in eine zukunftsfähige Energieversorgung.

17



Weitere Regelungen für Wärmenetze und Wärmenetzbetreiber

Weiterhin ist der Wärmenetzbetreiber, sofern das Wärmenetz nicht bereits 
zum Zeitpunkt des Inkrafttretens des WPG vollständig mit Wärme aus 
erneuerbaren Energien oder unvermeidbarer Abwärme gespeist wird, 
gem. § 32 Abs. 1 S. 1 WPG verpflichtet, bis zum 31. Dezember 2026 
einen sog. Dekarbonisierungsfahrplan vorzulegen. Auf diese Weise soll 
transparent und nachvollziehbar dargestellt werden, dass sowohl die 
Weiterentwicklung von bestehenden aber auch der Bau von neuen 
Wärmenetzen im Einklang mit den gesetzlichen Zielen und Vorgaben 
stehen. Die Anforderungen an diese Pläne werden in Anlage 3 des WPG 
detailliert dargelegt. Grundsätzlich enthalten die Pläne fünf aufeinander 
aufbauende Abschnitte: eine Darstellung des Ist-Zustands des 
bestehenden Wärmenetzes (oder des neuen Wärmenetzes) einschließlich 
der Umgebung, die Darstellung zukünftiger Potenziale für die Nutzung 
erneuerbarer Energie oder unvermeidbarer Abwärme, Entwicklungspfade 
bis zum Dekarbonisierungsziel im Jahr 2045, den geplanten Ausbau des 
Wärmenetzes sowie die hierzu erforderlichen Einzelmaßnahmen. Ebenfalls 
ist der Wärmenetzbetreiber – vergleichbar mit der entsprechenden Pflicht 
der planungsverantwortlichen Stellen bei der Fortschreibung des 
Wärmeplans gem. § 25 Abs. 1 WPG – auch gem. § 32 Abs. 1 S. 5 WPG 
dazu verpflichtet, den von ihm erstellten Plan spätestens alle fünf Jahre zu 
überprüfen.

Eine weitere Abweichung vom Referentenentwurf findet sich in Bezug auf 
den zur Wärmeerzeugung zulässigen Anteil eingesetzter Biomasse. 
Ursprünglich war dieser ab dem 1. Januar 2024 in Wärmenetzen mit einer 
Länge von 20 Kilometern bis 50 Kilometer auf maximal 35 Prozent limitiert 
– diese Beschränkung fand jedoch keinen Eingang in die finale
Gesetzesfassung. Die in § 31 Abs. 2 WPG vorgesehene Beschränkung des
Einsatzes von Biomasse ab dem 1. Januar 2045 in Wärmenetzen dieser
Länge auf maximal 25 Prozent ist ebenfalls entfallen. Wärmenetze ab
einer Länge von 50 Kilometern bleiben allerdings weiterhin auf einen
Biomasseanteil von 25 Prozent bzw. 15 Prozent ab den jeweiligen
Stichtagen beschränkt.
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Die Rolle der Kommunen, Kosten und Fördermittel

Zwar sind die Länder nach dem WPG unmittelbar verpflichtet, 
sicherzustellen, dass auf ihrem Hoheitsgebiet eine fristgerechte 
Wärmeplanung erfolgt. Das WPG sieht hierzu in § 7 eine Beteiligung 
aller Gemeinden, deren Gebiet von der konkreten Planung betroffen ist, 
sowie der aktuellen und zukünftigen Wärme- und 
Energieversorgungsnetzbetreiber vor, solange diese sich innerhalb des 
beplanten Gebiets befinden. Nicht zuletzt haben die 
planungsverantwortlichen Stellen auch die Möglichkeit, Großverbraucher 
und weitere angrenzende Netzbetreiber und Kommunen zu beteiligen.

Die Kosten der Wärmeplanung für die einzelnen Kommunen fallen sehr 
unterschiedlich aus, maßgeblich sind hier die verfügbaren Daten und 
etwaige bereits vorhandene Konzepte sowie der Umfang der Beauftragung 
von externen Dienstleistern. Beispielhaft rechnet das Bundesministerium 
für Wohnen, Stadtentwicklung und Bauwesen mit Kosten von circa 
124.000 Euro für eine Kommune mit 100.000 Einwohnern.

Zur Bewältigung dieser Kosten wird der Bund den Ländern bis 2028 
Fördermittel in Höhe von 500 Millionen Euro zur Verfügung stellen, 
die aus einem erhöhten Anteil der Länder an der Umsatzsteuer stammen. 
Die hierzu notwendige Änderung des Finanzausgleichsgesetzes soll noch 
im Jahr 2024 verabschiedet werden.

Dr. Malaika Ahlers
Rechtsanwältin, LL.M.
vCard

Anton Buro
Rechtsanwalt
vCard
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Sebastian Berg
Rechtsanwalt, LL.M.
vCard

Dr. Florian Böhm
Rechtsanwalt
vCard
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Steuerrecht
Weg frei für die „echte“ E-Rechnung

Mit der Verabschiedung des Wachstumschancengesetz am 22. März 2024 
hat der Bundesrat den Weg für die "echte" E-Rechnung im nationalen 
Waren- und Dienstleistungsverkehr frei gemacht. Die Vorbereitungen auf 
die E-Rechnung im grenzüberschreitenden europäischen Verkehr wie sie 
die Initiative VAT in the Digital Age der EU-Kommission vorsieht, haben 
damit begonnen.

Die Regelungen gelten ausschließlich für nationale B2B-Umsätze, 
Umsätze von unternehmerisch tätigen juristischen Personen des 
öffentlichen Rechts eingeschlossen.

Eine "echte" E-Rechnung ist eine elektronische Rechnung, die den 
Vorgaben der Richtlinie 2014/55/EU – und somit der CEN-Norm 19631
(auch X-Rechnung genannt) – entspricht oder die ein E-Rechnungsformat 
hat, auf dessen Nutzung sich Rechnungsaussteller und -empfänger 
verständigt haben und, das die richtige und vollständige Extraktion der 
erforderlichen Angaben gemäß der Richtlinie 2014/55/EU ermöglicht oder 
mit dieser interoperabel ist.

Die aktive Zustimmung des Rechnungsempfängers zum Empfang der 
E-Rechnung ist nicht mehr erforderlich. Ausnahmen von der
E-Rechnungspflicht bilden Kleinbetragsrechnungen (§ 33 UStDV) und
Rechnungen über Fahrausweise (§ 34 UStDV).

Ab dem 1. Januar 2025 sind Unternehmer zunächst nur verpflichtet, 
E-Rechnungen zu empfangen. Eine Ausstellungspflicht gilt allgemein erst
ab 1. Januar 2027. Inländische Unternehmer mit einem Gesamtumsatz
von bis zu EUR 800.000 im vorangegangenen Kalenderjahr sind auch in
2027 noch von der Ausstellungspflicht ausgenommen. Außerdem dürfen
auch im Jahr 2027 weiterhin EDI-Rechnungen mit Zustimmung des
Rechnungsempfängers ausgestellt werden. Darüber hinaus dürfen
EDI-Rechnungen nur noch genutzt werden, wenn sie kompatibel zur
CEN-Norm sind und beide Parteien der Nutzung zugestimmt haben.
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Im Ergebnis bedeutet das, dass Papierrechnungen, elektronisch versandte 
Rechnungen und nicht kompatible E-Rechnungsformate damit hoffentlich 
bald der Vergangenheit angehören. Zugegebenermaßen kostet die
Umstellung der Prozesse Zeit und Geld und während der Übergangsphase 
sind zwei Rechnungssysteme parallel zu betreiben. Langfristig werden 
Unternehmen jedoch von der E-Rechnungspflicht profitieren. Durch die 
Automatisierung von Rechnungsprozessen können Unternehmen Zeit und 
Ressourcen sparen, da weniger manuelle Eingriffe erforderlich sind. Die  
E-Rechnung reduziert die Kosten für den Druck, Versand und die
Verwaltung von Papierrechnungen erheblich. Durch die elektronische
Übermittlung können Rechnungen schneller bearbeitet und Zahlungen
beschleunigt werden, was die Liquidität von Unternehmen verbessert.
Zwar trifft die E-Rechnungspflicht die meisten Rechnungsaussteller erst ab
2027. Uneingeschränkt auf den Empfang von E-Rechnungen ein- und
umstellen müssen sich inländische Unternehmen aber bereits ab 2025. Je
früher die Umstellung erfolgt, desto länger ist die Testphase bis dann auch
für die letzten Unternehmen Anfang 2028 der Ernstfall eintritt.
Insbesondere bei grenzüberschreitend tätigen Unternehmen sollte das E-
Rechnungssystem aufgrund der Regelungen aus der ViDA-Richtlinie dann
eingespielt sein. Denn zentraler Bestandteil des von der EU-Kommission
vorgeschlagenen grenzüberschreitenden Meldesystems ist eine in einem
standardisierten Datensatz strukturierte E-Rechnung, die ab 2028
innerhalb weniger Tage ab Leistungserbringung an die Finanzverwaltung
übermittelt werden muss.

Teresa Werner
Rechtsanwältin, Steuerberaterin und 
Fachanwältin für Steuerrecht
vCard
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Über den Tellerrand
Gastbeitrag: Die Preisänderungsklausel im 
öffentlichen Vergabeverfahren nach 
italienischem Recht

Liebe Leserinnen, lieber Leser,

unser Newsletter "Blickpunkt Öffentlicher Sektor" erhält eine neue 
Rubrik „Über den Tellerrand“. Darin informieren wir Sie mit 
Gastbeiträgen unserer Kollegen aus dem ADVANT-Verbund (für Italien 
durch die Kanzlei Nctm und für Frankreich durch die Kanzlei Altana) 
über aktuelle Entwicklungen in den jeweiligen Mitgliedsstaaten. Diese 
haben unmittelbare Auswirkungen für grenzüberschreitende 
Sachverhalte, sind aber auch darüber hinaus von Interesse, als sie 
Themen betreffen, die auch im nationalen Bereich von Relevanz sind 
und hier mögliche weitere Gedanken- und Argumentationsansätze 
bringen. Den Auftakt macht ein Beitrag unserer Kollegen aus Italien 
zum Thema „Preisanpassungsklauseln in öffentlichen Aufträgen“.

Bei der Druchführung öffentlicher Aufträge können unvorhersehbare 
Gründe auftreten, wie z. B. eine steigende, nicht vorhersehbare Inflation 
und/oder der Ausbruch einer Pandemie oder eines Krieges und/oder ein 
nach vernünftigem Ermessen nicht vorhersehbarer Anstieg der Kosten für 
die Ausführung von Arbeiten oder die Erbringung von Leistungen oder 
Lieferungen. Diese Situationen können eine Änderung der 
Vertragsbedingungen erforderlich machen, um das wirtschaftliche und 
finanzielle Gleichgewicht des Vertragsverhältnisses zu wahren. In diesem 
Zusammenhang können (oder müssen in einigen Fällen) 
Preisänderungsklauseln in die öffentlichen Aufträge aufgenommen werden.

Das italienische Vergaberecht wurde im Hinblick auf die Preisanpassung in 
den letzten fünfzehn Jahren wiederholt geändert, und die spezifischen 
Regelungen für jeden öffentlichen Auftrag richten sich nach den zum 
Zeitpunkt des Vertragsabschlusses geltenden Gesetzen und Vorschriften.
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Das Gesetzesdekret Nr. 163/2006 sah vor, dass die Preisanpassung bei 
Bauverträgen nicht zulässig, bei Dienstleistungs- und Lieferverträgen 
jedoch obligatorisch war. Daher war nur bei Dienstleistungs- und 
Lieferverträgen immer eine Preisanpassung fällig, auch wenn es keine 
ausdrückliche Klausel in den Ausschreibungsunterlagen oder im Vertrag 
gab.

In der Folge wurde mit dem Gesetzesdekret Nr. 50/2016 (das von April 
2016 bis 1. Juli 2023 galt) die Möglichkeit für öffentliche Auftraggeber 
eingeräumt, Preisänderungsklauseln in die Ausschreibungsunterlagen 
aufzunehmen, vorausgesetzt, dass diese Klauseln: (i) klar, präzise und 
eindeutig sind, (ii) den Umfang und die Art der Änderungen sowie die 
Bedingungen, unter denen sie verwendet werden können, darlegen und 
sich auf Änderungen der Standardpreise und -kosten beziehen, sofern 
diese festgelegt sind, und (iii) sie die Art des Vertrags und die 
entsprechende Risikoverteilung nicht ändern. Speziell bei Bauverträgen 
unterlag die Anwendung der Preisanpassung bestimmten Beschränkungen: 
(a) eine Erhöhung der Baukosten von mehr als 10 % des gesamten 
Vertragspreises wurde verlangt (eine geringfügige Erhöhung wurde vom 
Gesetz als normales Vertragsrisiko betrachtet, das dem Auftragnehmer 
auferlegt wurde) und in jedem Fall wurde (b) die Erhöhung der Kosten nur 
innerhalb bestimmter Prozentsätze anerkannt.

Die Notstandsgesetze, die nach der Ausbreitung von Covid-19 und der 
entsprechenden Krise in Kraft gesetzt wurden (Gesetzesdekret
Nr. 73/2021; Gesetzesdekret Nr. 4/2022; Gesetzesdekret Nr. 50/2022; 
Gesetzesdekret Nr. 21/2022) änderten die Regelung der Kostenrevision in 
den Bauverträgen, indem sie als allgemeine Regel die obligatorische 
Aufnahme der Preisänderungsklausel in die Ausschreibungsunterlagen und 
in die Verträge vorsahen, aber unterschiedliche Disziplinen für die 
Berechnung der Erhöhung des Vertragspreises festlegten. Infolgedessen 
unterlagen die Verträge verschiedenen "zeitlichen" Bestimmungen, die 
vom Datum der Ausschreibung oder des Vertrags und dem Zeitraum 
abhingen, in dem die Kostenerhöhung erfolgte.

Im März 2023 wurde in Italien nunmehr ein neues Gesetz über das 
öffentliche Vergabewesen in Kraft gesetzt (Gesetzesdekret Nr. 36/2023, im 
Folgenden als "Gesetz über das öffentliche Auftragswesen" bezeichnet). 
Nach diesem Gesetz ist die Aufnahme von Preisänderungsklauseln in die 
Ausschreibungsunterlagen (Aufforderung zur Angebotsabgabe, 
Ausschreibungsregeln und Leistungsbeschreibung) nun für alle Aufträge 
verbindlich.
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In dem neuen Rechtsrahmen nimmt die Preisänderung die Rolle eines 
allgemeinen Grundsatzes ein, in dessen Lichte die einschlägigen 
Vorschriften des Gesetzbuches über das öffentliche Auftragswesen 
auszulegen und anzuwenden sind. Zu diesem Zweck beschreibt Artikel 9 
des Gesetzes über das öffentliche Auftragswesen den Grundsatz der 
Wahrung des vertraglichen Gleichgewichts wie folgt: "Wenn 
außergewöhnliche und unvorhersehbare Umstände eintreten, die nichts 
mit dem normalen Risiko, den üblichen wirtschaftlichen Schwankungen 
und dem Marktrisiko zu tun haben und die das ursprüngliche 
Gleichgewicht des Vertrags wesentlich beeinträchtigen, hat die 
benachteiligte Partei, die das betreffende Risiko nicht freiwillig 
übernommen hat, das Recht, die Vertragsbedingungen nach Treu und 
Glauben neu auszuhandeln. [...] Die Neuverhandlung ist darauf 
beschränkt, das ursprüngliche Gleichgewicht des Vertrags 
wiederherzustellen [...], ohne dessen wirtschaftliche Substanz zu 
verändern. Wenn überwiegende Umstände die Leistung teilweise oder 
vorübergehend für einen der Auftragnehmer nutzlos oder unbrauchbar 
machen, hat der Auftragnehmer Anspruch auf eine anteilige Minderung 
der Gegenleistung nach den Regeln der teilweisen Unmöglichkeit".

In Anwendung dieses Grundsatzes sieht Artikel 120 des Gesetzes über 
das öffentliche Auftragswesen vor, dass der Vertrag stets unter 
Einhaltung der darin enthaltenen Neuverhandlungsklauseln geändert 
werden kann. In jedem Fall muss der Antrag auf Neuverhandlung vom 
Auftragnehmer unverzüglich eingereicht werden und rechtfertigt nicht die 
Aussetzung der Ausführung des Vertrags.

Gemäß Artikel 60 des Gesetzes werden die Preisänderungsklauseln beim 
Auftreten bestimmter objektiver Bedingungen wirksam, die zu einer 
Änderung der Kosten der Baulieferung oder -leistung nach oben oder 
unten führen, die 5 % des Gesamtbetrags übersteigt, und sie werden in 
Höhe von 80 % der Änderung selbst wirksam. In diesem Zusammenhang 
werden synthetische Indizes verwendet, die vom ISTAT (Istituto 
nazionale di statistica, das italienische Statistikamt) entwickelt (und 
zusammen mit der entsprechenden Berechnungsmethode auf der Website 
des ISTAT veröffentlicht) werden, um die Kosten- und Preisänderungen 
zu ermitteln.

Giuliano Berruti
Rechtsanwalt 
Klicken Sie hier für weitere Informationen
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